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Dezernat I, Amt für Liegenschaften 
Dezernat III, Amt für Mobilität 
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SRH Campus – Parkhaus "Unterer Rittel„ 
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B e ra tungsfolge: 
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Stadtentwicklungs- und 
Bauausschuss 

20.02.2024 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

Gemeinderat 14.03.2024 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

Ausschuss für Klima-
schutz, Umwelt und Mobi-
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12.06.2024 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

Gemeinderat 04.07.2024 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  
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B eschlussvorschlag der Verwaltung: 

Der Stadtentwicklungs- und Bauausschuss empfiehlt dem Gemeinderat folgende Beschlüsse: 

1. Der Gemeinderat stimmt der Überlassung des östlichen Teilbereiches der städtischen Fläche 
„Unterer Rittel“ – Flurstück Nummer 30896/4 (Anlage 01) auf geeigneter vertraglicher Basis an 
die SRH zum Zwecke der Errichtung oberirdischer Parkstände zu. 

 

 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

Bezeichnung: Betrag in Euro: 

Ausgaben / Gesamtkosten:  

 Es werden Kosten für eine verbesserte Wegweisung entstehen, 
die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bezifferbar sind. 

noch nicht bezifferbar 

  
Einnahmen:  

 Grundstücksvergabe noch nicht bezifferbar 

  
Finanzierung:  
  

  
Folgekosten:  
 noch nicht bezifferbar  

  

    
 
 
Zusammenfassung der Begründung: 

Für die Gesamtentwicklung des SRH-Campus ist die Errichtung eines Parkhauses auf der Westsei-
te der OEG-Trasse wesentlicher Bestandteil. Der Ersatzneubau für das desolate bestehende Park-
haus bringt die heute noch fehlende Zugänglichkeit des Quartiers für den von Westen kommenden 
motorisierten Individualverkehr und schafft Raum für die Quartiers- und Freiraumentwicklung im 
Innern des Campus. 
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Sitzung des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses vom 

20.02.2024 

Ergebnis der öffentlichen Sitzung des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses vom 20.02.2024 

5.1 SRH Campus – Parkhaus "Unterer Rittel „  
Beschlussvorlage 0039/2024/BV 

Pläne für das Parkhaus "Unterer Rittel“ hängen im Sitzungsaal aus. 

Erster Bürgermeister Odszuck eröffnet den Tagesordnungspunkt mit einer Begrüßung von 
Herrn Patrick Mombaur, der als Vertreter der SRH Holding (SdbR) angehört wird. 

Nach einer kurzen thematischen Einführung erteilt Erster Bürgermeister Odszuck Herrn 
Mombaur das Wort: 

Herr Mombaur erläutert die Betätigungsfelder der Stiftung Rehabilitation, die Finanzpolitik 
des Unternehmens, die notwenige Infrastruktur zur Umsetzung des Masterplans, den 
dringenden Handlungsbedarf aufgrund der bedenklichen statischen Situation des aktuel-
len Parkhauses, sowie die Chronologie des Masterplanverfahrens einschließlich der Bür-
gerbeteiligungen. Anschließend betont er, dass man das aktuelle Parkhaus gerne saniert 
hätte, dies aber unwirtschaftlich sei. Zur Verkehrsberuhigung innerhalb des SRH-
Geländes sei der Neubau des Parkhauses zwingend notwendig. Die Baum- und Versiege-
lungsbilanz sei über die Gesamtfläche gesehen positiv. 

Stadtrat Zieger meldet sich zu Wort, um folgenden Antrag zur Geschäftsordnung 
zu stellen: 

Die Vorlage wird in den Bezirksbeirat Wieblingen verwiesen. 

Erster Bürgermeister Odszuck erläutert, dass der Bezirksbeirat Wieblingen in den Bera-
tungslauf der vorangehenden Vorlage eingebunden gewesen sei. Aus dieser vorangehen-
den Vorlage ergäben sich verschiedene Arbeitsaufträge des Gemeinderats, die mit der 
heute vorliegenden Vorlage aufgegriffen werde. Der Bezirksbeirat habe somit Gelegenheit 

gehabt, sich zu äußern. Er stellt den Antrag zur Geschäftsordnung zur Abstim-

mung. 

Die Vorlage wird in den Bezirksbeirat Wieblingen verwiesen. 

Abstimmungsergebnis: abgelehnt mit 03:11:00 Stimmen 
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Im Anschluss erhalten folgende Gremienmitglieder das Wort: 

Stadtrat Dr. Lutzmann, Stadtrat Dr. Weiler-Lorentz, Stadträtin Dr. Schenk, Stadträtin Prof. 
Dr. Anke Schuster, Stadtrat Zieger, Stadträtin Dr. Röper 

 Sei somit keine ebenerdige Parkfläche mehr nötig? 

 Warum werde das Parkhaus außerhalb des Masterplans separat behandelt? 

 Wo befinde sich nach dem Neubau des Parkhauses die Querung über die OEG Linie? 

 Was passiere mit der Restfläche des Flurstücks nach dem Neubau des Parkhauses? 

 Wie sei der Beschlusstext zu verstehen „Errichtung oberirdischer Parkstände“, könne 
dies auch zu ebenerdigen Parkplätzen führen? Es wird um allgemein verständliche 
Formulierung gebeten. 

 Man bedanke sich für die jetzige Planung, die man als eine Verbesserung bewerte, 
werde der Vorlage zustimmen und schätze die SRH als eine wichtige und wertvolle 
Einrichtung. 

 Man unterstütze die Planungen für das Parkhaus, obwohl sich der Bezirksbeirat gegen 
das Projekt ausspreche und könne bestätigen, dass das alte Parkhaus in großen Teilen 
nicht mehr nutzbar sei. 

 Auf welcher vertraglichen Basis werde die Fläche der SRH überlassen? Sei ein Verkauf 
oder Erbpacht geplant? 

 Sei eine Fassadenbegrünung sowie eine PV-Anlage auf dem Dach vorgesehen? 

Erster Bürgermeister Odszuck und Herr Mombaur nehmen zu den Fragen wie folgt Stel-
lung: 

 Das Parkhaus habe Priorität, da es Grundlage für die weitere Entwicklung und Siche-
rung des Parkangebots sei. Der Bau des Parkhauses sei von den weiteren, zum Rah-
menplan gestellten Arbeitsaufträgen gut zu trennen. Diese benötigten noch einige Zeit. 
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 PKW-Nutzer könnten die vorhandenen Wege bereits nutzen, um den Campus zu errei-
chen. Die OEG-Haltestelle am SRH-Campus werde, zur optimierten Anbindung der 
SRH verlegt, barrierefrei gestaltet und zukünftig mit einem Bahnübergang ausgestat-
tet. 

 Der sich auf der Restfläche befindende Baum- und Gehölzbestand werde erhalten, 
entwickelt und gepflegt. 

 Das Vorhaben ergebe sich aus Anlage 02 der Vorlage, vorgesehen sei ein 6 ½ geschos-
siges Parkdeck als Hochbauwerk. Der Beschlusstext umfasse dies. Es entstehe auf 
dem Flurstück keine ebenerdige, geschotterte Fläche für Parkplätze. 

 Die Überlassung der Fläche solle auf Basis eines Erbpachtvertrages erfolgen. 

 Die Planungen seien noch nicht weiter konkretisiert, eine Fassadenbegrünung sowie 
eine PV-Anlage können bei der weiteren Planung berücksichtigt werden. 

Schließlich lässt Erster Bürgermeister Odszuck über den Beschlussvorschlag der Verwal-
tung abstimmen. 

Abstimmungsergebnis: beschlossen mit 12:02:02 Stimmen 
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B eschlussvorschlag des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses: 

Der Stadtentwicklungs- und Bauausschuss empfiehlt dem Gemeinderat folgenden Be-
schluss: 

1. Der Gemeinderat stimmt der Überlassung des östlichen Teilbereiches der städtischen 
Fläche „Unterer Rittel“ – Flurstück Nummer 30896/4 (Anlage 01) auf geeigneter vertragli-
cher Basis an die SRH zum Zwecke der Errichtung oberirdischer Parkstände zu. 

gezeichnet 
Jürgen Odszuck 
Erster Bürgermeister 

 
 

Ergebnis: Zustimmung zur Beschlussempfehlung 
Ja 12  Nein 02  Enthaltung 00   
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Sitzung des Gemeinderates vom 14.03.2024 

Ergebnis der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 14.03.2024  

9  SRH Campus – Parkhaus "Unterer Rittel“ 
Beschlussvorlage 0039/2024/BV 

Pläne zum Tagesordnungspunkt hängen im Sitzungsbereich aus. 

Erster Bürgermeister Odszuck führt kurz ins Thema ein und eröffnet die Diskussion. 

Für B ündnis 90/Die Grünen bringt Stadtrat Dr. Lutzmann folgenden als Tischvorlage 

verteilten Antrag (Anlage 04 zur Drucksache 0039/2024/BV) ein und begründet diesen. 

 Die Vorlegung der Verkehrsplanung zum nächstmöglichen Zeitpunkt (auch für die 
Übergangszeit). Wichtig dabei ist, dass die Sicherheit für Fußgänger und 
Fußgängerinnen und für Radfahrer und Radfahrerinnen gewährleistet ist und die 
Verkehrsbelastung für Anwohner und Anwohnerinnen nicht zunimmt und 
Schleichverkehr verhindert wird. 

 Umsetzung der Fassadenbegrünung sowie die Installation einer Photovoltaik-
Anlage auf dem Dach des Parkhauses. 

Stadtrat Pfeiffer bringt für die G AL und die Freien Wähler den als Tischvorlage verteilten 

Antrag (Anlage 03 zur Drucksache 0039/2024/BV) ein und begründet ihn. 

Bevor keine aktive Bürgerbeteiligung mit Informationen zum aktuellen Stand der 
Planungen des Masterplan SRH Campus stattgefunden hat, wird der Gemeinderat keiner 
Überlassung des östlichen Teilbereiches der städtischen Fläche „Unterer Rittel“ – 
Flurstück Nummer 30896/4 (Anlage 01) auf geeigneter vertraglicher Basis an die SRH zum 
Zwecke der Errichtung oberirdischer Parkstände zustimmen. 

An der anschließenden Diskussion beteiligen sich Stadträtin Dr. Schenk, Stadtrat 
Michelsburg, Stadträtin Stolz, Stadträtin Mirow, Stadträtin Dr. Röper sowie Stadtrat 
Leuzinger. 
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Folgende Argumente/Fragen werden vorgetragen: 

 Gibt es Baurecht für das geplante Parkhaus und wenn ja die Möglichkeit für die 
Bürgerschaft, sich einzubringen?  

 Man lege Wert auf eine frühzeitige Einbindung der Öffentlichkeit, wie es der 
Gemeinderat auch beschlossen habe. Es sei unverständlich, dass über das 
Parkhaus, das Teil der SRH-Planungen sei, bereits heute Beschluss gefasst werden 
solle.  

 Das eigentliche Gelände der SRH sei groß genug, um ein Parkhaus dort 
unterzubringen. Stattdessen landschaftliche Flächen zu versiegeln, halte man für 
falsch. 

 Die verkehrliche Erschließung des geplanten Parkhauses sei sehr widersprüchlich. 
Es stelle sich die Frage, wie die Zuwegung zum Parkhaus langfristig aussehe. 
Außerdem stehe die Frage im Raum, ob eine Querung der OEG-Trasse vorgesehen 
sei und wie der Verkehr im Schollengewann aussehen werde. 

 Neben der Notwendigkeit eines Parkhauses für die SRH, die man durchaus sehe, 
gebe es Überlegungen für einen Mobility Hub, der ganz in der Nähe, nämlich beim S-
Bahnhof Pfaffengrund/Wieblingen entstehen könnte, wenn der Gedanke der 
Seilbahn weiterverfolgt werde. Man dürfe nicht den Fehler machen, diese beiden 
Projekte komplett getrennt voneinander zu sehen.  

 Man könne einem solchen Projekt höchstens unter der Bedingung zustimmen, dass 
stattdessen zu entsiegelnde Ersatzflächen angeboten würden. 

 Auf der Grundlage eines bestehenden, alten Bebauungsplanes, der die heutige Sicht 
auf den Klimawandel unberücksichtigt lasse, könne man keine solche Entscheidung 
treffen. 

 Aufgrund der unklaren Verkehrsfragen sei eine Rückverweisung in den 
Stadtentwicklungs- und Bauausschuss sowie in den Bezirksbeirat Wieblingen 
richtig.  

Im Laufe der Diskussion beantragt Stadträtin Dr. Schenk: 

Verweisung des Tagesordnungspunktes zur Klärung der verkehrlichen Fragen in den 
Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität. 
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Erster Bürgermeister Odszuck nimmt folgendermaßen Stellung: 

Er betont, dass im bestehenden Bebauungsplan der Bau eines neuen Parkhauses auf dem 
vorgesehenen Gelände durchaus möglich sei. Der Masterplan der SRH, den der 
Gemeinderat mitgetragen habe, sehe ein solches auch vor. Das bestehende Parkhaus sei 
baufälllig und der Plan sehe vor, in Bälde an dieser Stelle ein Gebäude „Work-Life-Fitness“ 
zu bauen.  

Der Gemeinderat habe sich bereits drei mal mit der Thematik befasst und der Verwaltung 
große Arbeitsaufträge mitgegeben, die abgearbeitet werden müssten und ein schnelleres 
Voranschreiten verhindere. Daher sei der heutige Verwaltungsvorschlag ein guter Weg, 
Dinge voranzubingen, die bereits mit bestehendem Planungs- und Baurecht angestoßen 
werden könnten und um gegenüber der SRH als verlässlicher Partner aufzutreten.  

Eine Verknüpfung des Parkhauses SRH mit einem Mobility Hub beim  
S-Bahn-Haltepunkt sei nicht realistisch, da die Entfernung beider Standorte zu groß sei, 
um Akzeptanz bei den Nutzern und Nutzerinnen zu schaffen. Zudem habe man bis zur 
Umsetzung einer Seilbahn mit einem deutlich längeren Zeitraum zu rechnen, so dass man 
die beiden Projekte separat betrachten müsse.  

Aufgrund der Diskussion fasst Erster Bürgermeister Odszuck den Willen des 
Gemeinderats so zusammen, dass in der Folge über die beiden Anträge von GAL und 
Bündnis 90/Die Grünen abgestimmt werde und zur Klärung der verkehrlichen Fragen der 
Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität befasst werde. 

Dagegen erhebt sich kein Widerspruch. 

Erster Bürgermeister Odszuck ruft den Antrag von GAL und Freien Wählern zur Abstim-

mung auf. 

Bevor keine aktive Bürgerbeteiligung mit Informationen zum aktuellen Stand der 
Planungen des Masterplan SRH Campus stattgefunden hat, wird der Gemeinderat keiner 
Überlassung des östlichen Teilbereiches der städtischen Fläche „Unterer Rittel“ – 
Flurstück Nummer 30896/4 (Anlage 01) auf geeigneter vertraglicher Basis an die SRH zum 
Zwecke der Errichtung oberirdischer Parkstände zustimmen. 

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich abgelehnt bei 11 Ja-Stimmen und 9 Enthaltungen 
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Daraufhin wird über den Antrag  von B ündnis90/Die Grünen abgestimmt. 

 Die Vorlegung der Verkehrsplanung zum nächstmöglichen Zeitpunkt (auch für die 
Übergangszeit). Wichtig dabei ist, dass die Sicherheit für Fußgänger und Fußgängerinnen 
und für Radfahrer und Radfahrerinnen gewährleistet ist und die Verkehrsbelastung für 
Anwohner und Anwohnerinnen nicht zunimmt und Schleichverkehr verhindert wird. 

 Umsetzung der Fassadenbegrünung sowie die Installation einer Photovoltaik-Anlage auf 
dem Dach des Parkhauses. 

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich beschlossen bei 2 Nein-Stimmen und 11 Enthaltungen 

Anschließend ruft Bürgermeister Odszuck zur Abstimmung über den Antrag von Stadträ-

tin Dr. Schenk auf und ergänzt, dass dadurch das Planungsrecht außen vor sei. 

Verweisung des Tagesordnungspunktes zur Klärung der verkehrlichen Fragen in den 
Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität. 

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich beschlossen  

Damit erübrigt sich eine Abstimmung über die Beschlussempfehlung der Verwaltung. 

gezeichnet 
Jürgen Odszuck 
Erster Bürgermeister 

 
 

Ergebnis: verwiesen in den Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobili-
tät 
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Begründung:  

Im Rahmen der Informationsvorlage 0160/2023/IV zum Sachstand des Bebauungsplanverfahrens 
„Wieblingen SRH-Campus“ ergingen in der Sitzung des Gemeinderates am 14.12.2023 Arbeitsaufträge 
an die Verwaltung, unter anderem zu den Themen Parkhaus „Unterer Rittel“ und zur vorgesehenen 
zukünftigen Erschließung. 

Aufgrund des unterschiedlichen Bearbeitungsaufwandes der Prüfaufträge und der zeitlichen Kompo-
nente hinsichtlich der Umsetzungszeiträume werden die Arbeitsaufträge in zwei Vorlagen abgebildet. 
Auch inhaltlich lassen sich die Erschließung und das Parkhaus am „Unteren Rittel“ separat betrach-
ten. Für die Errichtung eines neuen Parkhauses westlich der OEG-Trasse sind folgende Aspekte stra-
tegisch für die Gesamtentwicklung des Campus relevant: 

 Gemäß Rahmenplan soll der motorisierte Individualverkehr zukünftig mittels Parkgaragen 
an den Campuseingängen abgefangen werden. Das Schaffen dieser Mobilitätshubs erfolgt 
schrittweise. Durch die Lage an den Quartiersrändern wirken die Hubs unabhängig vom Ver-
lauf einer zukünftigen inneren Erschließung des Campus auf das Ziel des zentralen Frei-
raums und eines weitgehend autofreien Campusinnern hin. 

 Der Campus ist heute für den motorisierten Individualverkehr nur von Osten über die Mann-
heimer Straße kommend erschlossen. Durch die Realisierung von Parkmöglichkeiten auf der 
Westseite der OEG-Trasse wird das Gelände der SRH zukünftig – zunächst auch ohne einen 
Bahnübergang von Westen – zugänglich. Die „letzte Meile“ erfolgt über ein Angebot an Fahr-
rädern und Rollern innerhalb des Parkhauses.  

 Auch für die bauliche Gesamtentwicklung des Campus ist die Errichtung des Parkhauses auf 
der Westseite der OEG wesentlicher Bestandteil. Das bestehende Parkhaus östlich der OEG 
(Bonhoeffer Straße 20) wurde im Jahr 1974 errichtet und ist aufgrund von Schäden an den Be-
tonbauteilen stark sanierungsbedürftig. Aufgrund der Beschaffenheit der Betonbauteile ist 
eine vollständige Sanierung des Gebäudes wirtschaftlich nicht abbildbar. Um die Standsi-
cherheit und Verkehrssicherheit zu gewährleisten, werden regelmäßig Abstützungsmaß-
nahmen und punktuelle Betoninstandsetzungen durchgeführt. Regelmäßige Kontrollen füh-
ren zu Parkplatzsperrungen, um die Nutzlasten zu senken. 

Auf dem Campus stehen heute insgesamt 1.590 Stellplätze zur Verfügung, davon liegen 1.200 Stell-
plätze im bestehenden Parkhaus, somit circa 390 Stellplätze innerhalb anderer Bestandsgebäude 
beziehungsweise im Außenraum auf dem Campus. Gut 900 Stellplätze sind gegenwärtig baurechtlich 
notwendig und entsprechend auf dem Campusgelände nachzuweisen. Aufgrund der heutigen rechtli-
chen Rahmenbedingungen ergibt eine Hochrechnung der baurechtlich notwendigen Stellplätze mit 
wachsender Nutzfläche auf dem Campus einen Bedarf von bis zu 1.300 Stellplätzen. Selbst mit Redu-
zierung dieses baurechtlich geforderten Bedarfes durch ein entsprechendes Mobilitätskonzept müs-
sen die tatsächlichen Bedarfe Berücksichtigung finden. 
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Im bestehenden Parkhaus stehen derweil aufgrund des baulichen Zustandes nur noch circa 950 Stell-
plätze zur Verfügung, Tendenz fallend. Die Spitzenauslastung des Parkhauses liegt bei circa 700 
Stellplätzen. Für einen Neubau dieser Größenordnung steht auf dem Campus selbst keine Fläche zur 
Verfügung. Zudem erfordert die bauliche Entwicklung im laufenden Betrieb zunächst Ausweichflä-
chen: der Neubau des Gebäudes „Work-Life-Fitness“ entsteht auf bisher als Garagenhof genutzter 
Fläche. Die hier entfallenen Stellplätze wurden im bestehenden Parkhaus nachgewiesen. Auf der Flä-
che Bonhoeffer Straße 20 soll zukünftig der Gebäudekomplex “Neurozentrum” die Funktionen Fach-
krankenhaus, Ambulanz, Bildung und Wohnen aufnehmen.  

Neben den Bedarfen aus der Campusnutzung heraus können in einem neuen Parkhaus westlich der 
OEG auch Bedarfe des Sportzentrums West ohne Aufstockung der Stellplatzanzahl bedient werden: 
aufgrund der unterschiedlichen Nutzungszeiten entstehen hier Synergieeffekte. Ebenso könnte an 
diesem Standort die Anbindung einer Seilbahn ins Neuenheimer Feldes gedacht werden. 

Planerische Überlegungen zum neuen Standort eines Parkhauses am westlichen Quartiers-eingang 
sind in der Anlage 02 zu dieser Beschlussvorlage dargestellt. Nur zur Veranschaulichung beginnt die 
Anlage mit einer Darstellung ebenerdiger Stellplätze gemäß aktuellem Planungsrecht. Bei Errichtung 
eines Hochbaus mit 7,5 Ebenen ließen sich circa 600 Stellplätze unterbringen. Das Gebäude liegt au-
ßerhalb von Leitungsschutzzonen und tangiert den Gehölzbestand im Westen der Fläche „Unterer 
Rittel“ nicht. Für den betroffenen Kirschbaum im Osten der Fläche sind aufgrund des Vorkommens 
des streng geschützten Körnerbocks entsprechende Maßnahmen zu treffen. Fassaden- und Dachflä-
chen werden begrünt, die Dachfläche mit PV belegt. Die von Bebauung freibleibende Fläche soll mit 
Baumpflanzungen ökologisch aufgewertet werden. 

Der Neuversiegelungsgrad an dieser Stelle beträgt nach dieser Planung circa 2.370 m². In der Ge-
samtbilanz der Entwicklung des SRH Campus findet jedoch keine Erhöhung des Versiegelungsgrades 
statt. Das heißt innerhalb des Campus ist der Versiegelungsgrad nach Umsetzung des Rahm enplans 
geringer – bei gleichzeitiger Schaffung von baulicher Entwicklungsmöglichkeiten der Hochschul- und 
Kliniknutzungen sowie von öffentlich zugänglichen Aufenthalts- und Nutzungsqualitäten im Frei-
raum.  

Die Erschließung des Parkhauses erfolgt über vorhandene Struktur in Einbahnregelung: die Zufahrt 
erfolgt über das bestehende Leitsystem „Sportzentrum West“ westlich des Kurpfalzrings. Die Abfahrt 
vom Parkhaus wird über die bestehende Wegeführung östlich des Zubringers B37/A656 sicherge-
stellt. Die Wege sind im Bestand zu schmal für regelmäßigen Begegnungsverkehr. Daher wird diese 
Führung als Einbahnstraßenregelung erfolgen. Aus Sicherheitsgründen ist der Anschluss an den Zu-
bringer B37/A656 nur als Rechtsabbieger möglich. Um das übergeordnete Straßennetz zu erreichen 
ist eine Schleifenfahrt über den Kreisverkehr Wieblinger Weg / Sandwingert notwendig. Diese Rege-
lung ist als Zwischenlösung gedacht. Die Verkehrslage erreicht mit dieser Regelung einen kritischen 
Punkt und kann nicht auf Dauer beibehalten werden. Mittelfristig ist der Umbau des Anschlusses Kur-
pfalzring / L637 sowie die Verbreiterung des vorhandenen Weges zur Sicherung des Anschlusses 
Sportzentrum West und SRH vorgesehen.  
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Zwecks Realisierung eines oberirdischen Parkhauses auf der städtischen Fläche „Unterer Rittel“ – 
südlich der Sporthalle, ist die SRH mit dem Anliegen an die Stadt herangetreten, die zur Umsetzung 
des geplanten Bauwerks benötigte östliche Teilfläche des städtischen Flurstücks Nummer 30896/4 
der SRH auf geeigneter vertraglicher Basis ab November 2024 zur Verfügung zu stellen. Das Grund-
stück ist aktuell zur landwirtschaftlichen Nutzung verpachtet. Als adäquate Lösung wird interimswei-
se der Abschluss eines Pachtvertrages mit der SRH angestrebt, zur nachhaltigen Entwicklung der 
Potenzialfläche wird mit Umsetzung des Vorhabens von den Beteiligten die Bestellung eines Erbbau-
rechts favorisiert. 

Planungsrechtlich ist die Nutzung der Fläche für oberirdische Parkstände gemäß dem seit 1999 
rechtskräftigen Bebauungsplan „Wieblingen - Hinterer Entenpfuhl“ zulässig. Für die Errichtung eines 
Parkhauses müsste von diesem befreit werden. Die Befreiung entspräche den Zielsetzungen des 
Rahmenplanes, wäre städtebaulich vertretbar und würde, verglichen mit einer ebenerdiger Stell-
platzanlage, den Versiegelungsgrad deutlich geringer halten. 

Der Bezirksbeirat Wieblingen wurde im Rahmen der Informationsvorlage mit der Drucksachennum-
mer 0160/2023/IV unter anderem über die Planungen des Parkhauses „Unterer Rittel“ informiert. Die-
ser empfahl in seiner Sitzung am 26.10.2023 dem Gemeinderat einen Beschluss „ohne Inanspruch-
nahme der Ackerfläche jenseits der Gleise der Linie 5“. Aus hier dargestellten Gründen entspricht der 
Beschlussvorschlag der Verwaltung nicht dieser Empfehlung. 

Die Beschlussvorlage zur zukünftigen Erschließung mit Darstellung der Arbeitsaufträge wird dem 
Gemeinderat im zweiten beziehungsweise dritten Quartal 2024 vorgelegt. 

Be teiligung des Beirates von Menschen mit Behinderungen 

Erfolgt bei konkreten baulichen Planungen. 
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Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des Stadtentwicklungsplanes / der 
L okalen Agenda Heidelberg 

1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes 
 

Nu mmer/n: 
(Co dierung) 

+ /  -  
b erührt: Z iel/e: 

AB 3 + Standortvorteile als Wissenschaftsstadt ausbauen 
  Be gründung: 

  
Die SRH stellt einen wichtigen Baustein in der Bildungslandschaft und der 
Gesundheitslandschaft der Stadt Heidelberg dar. 

  Z i el/e: 

SOZ 9 + Ausbildung und Qualifizierung junger Menschen sichern 
  Be gründung: 

  
Die SRH stellt ein breites Spektrum an Ausbildungsmöglichkeiten für Ju-
gendliche und Erwachsene insbesondere bedeutsam im Bereich der Re-
habilitation bereit. 

  Z i el/e: 

MO 2 + Minderung der Belastungen durch den motorisierten Verkehr 
  Be gründung: 

  
Das Parkhaus ist erster Baustein des Konzepts für den ruhenden Ver-
kehr. Für die Entwicklungen innerhalb des SRH Campus ist der Aus-
weichstandort erforderlich. 

  Z i el/e: 

UM 7 - Ökologische Land- und naturnahe Waldwirtschaft fördern 

  Be gründung: 

  
Zwecks Errichtung eines oberirdischen Parkhauses muss die derzeitige 
landwirtschaftliche Nutzung aufgegeben werden. 

 

2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten: 
 

Durch Konzentration von Stellplätzen in einem Hochbau können, entgegen der Darstellung im 
rechtskräftigen Bebauungsplan, Eingriff und Versiegelung deutlich reduziert werden. Durch 
Baumpflanzungen wird die freibleibende Fläche ökologisch aufgewertet. Der Parkhausneubau 
schafft Raum für die Quartiers- und Freiraumentwicklung im Innern des SRH-Campus. 
 

 
gezeichnet 
Jürgen Odszuck 
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Anlagen zur Drucksache:  

Nu mmer: B ez eichnung:  

01 Lageplan mit Überlassungsfläche 
(N ur digital verfügbar) 

02 Darstellung des geplanten Parkhauses, Stand 23.01.2024  
(N ur digital verfügbar) 

03 Sachantrag der AG GAL/FWV vom 12.03.2024 
(Tischvorlage in der Sitzung des Gemeinderates vom 14.03.2024) 
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